
 

Antrag zu TOP 8 der Ratssitzung am 20.01.2021 
„Erstattung von Elternbeiträgen vor dem Hintergrund der Corona-Krise“ 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

zu TOP 8 stellen wir folgenden Änderungsantrag:  

Der Rat beschließt vor dem Hintergrund der Corona-Krise die Erhebung der  
Elternbeiträge  

• für außerunterrichtliche Förder- und Betreuungsangebote der OGS,  
• für Kinder in Tagespflege im Sinne der §§ 22, 23 SGB VIII (KJHG) und  
• für Kinder in Kindertageseinrichtungen  

für die Monate beginnend mit dem Monat Januar 2021 auszusetzen, in denen der 
landes- oder bundesweite Lockdown die Einschränkung der Angebote in Kitas und OGS 
betrifft. Die Erstattung der schon vereinnahmten Elternbeiträge für den Januar 2021 
erfolgt durch Verrechnung mit den Elternbeiträgen für den ersten Monat nach dem 
Lockdown.  

 
Begründung:  
Erfolgt mündlich. 

Prof. Dr. Riza Öztürk 
SPD-Fraktion 
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